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Die Abgeordneten zum Nationalrat Hilde Seiler und Genossen haben 

am 6. Mai 1993 unter der Nr. 4824/J an mich eine schriftliche 
parlamentarische Anfrage betreffend den Verkauf von 

Patientenkarteien gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

nl. Stinunen Sie der Ansicht zu, daß mit der Weitergabe einer Pa
tientenkartei ohne Zustinunung durch die Patienten die ärztli
che Schweigepflicht verletzt wird? 

2. Wenn ja, was müßte unternonunen werden und was werden Sie 
selbst tun, um diese Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht 
künftig zu verhindern?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

Die Weitergabe einer Patientenkartei ohne Zustinunung durch die 
Patienten stellt meiner Ansicht nach eine Verletzung des ärztli
chen Berufsgeheimnisses dar. 
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Dies ergibt sich bereits aus der derzeit geltenden Rechtslage, die 

Ärzte und Ärztinnen zur Wahrung der ihnen in Ausübung ihres Beru
fes anvertrauten oder bekanntgewordenen Geheimnisse gemäß § 26 
Abs. 1 des Ärztegesetzes 1984, BGB1.Nr. 373, verpflichtet. 

Diese berufsrechtliche Regelung wird durch § 121 des Strafgesetz
buches, BGBl.Nr. 60/1974, in Form eines Privatank1agede1iktes aus 

strafrechtlicher Sicht abgestützto 

Die derzeitige Rechtslage hat daher bereits ausreichend Vorsorge 

getroffen, daß eine Weitergabe sensibler Patientendaten keines

falls ohne Zustimmung der Patienten erfolgen darf. 

Ich werde jedoch die Anfrage zum Anlaß nehmen, die Standesvertre
tung der Ärzteschaft darauf hinzuweisen, ihre Mitglieder über die 
geltende Rechtslage in diesem Bereich entsprechend zu informieren, 
um sicherzustellen, daß das ärztliche Berufsgeheimnis auch in 

Zukunft gewahrt bleibt. 
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